
§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Firma der 
Gesellschaft lautet: eMission-X gGmbH.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Oering.
(3) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige 

Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das 
generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.

§ 2 Ideeller Gegenstand
(1) Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der 
Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltschutzes, einschließlich des 
Klimaschutzes und des Hochwasserschutzes.

(2) Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch Durchführung von Maßnahmen zur 
Bindung und Verminderung von Treibhausgasemissionen, die Bindung von CO2 
und die Erhaltung von Mooren und Sümpfen, sowie Verminderung von 
Treibhausgasemissionen durch Solarenergie- und Windenergieprojekte. Des 
Weiteren sollen Flächen aufgeforstet und verurwaldet werden, bzw. der 
Verurwaldung überlassen werden. Es gilt, den Lebensraum von Menschen, Tieren 
und Pflanzen langfristig und nachhaltig zu erhalten und das gestörte 
ökologisches Gleichgewicht wieder herzustellen  Der Gesellschaftszweck dient der 
Bewusstseinsbildung und Aufklärung der Öffentlichkeit durch Kampagnen, 
Internetauftritt und Medienarbeit.

(3) Die Gesellschaft kann alle Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck 
unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann im In- und 
europäischen Ausland fördern und Zweigniederlassungen errichten. Die 
Gesellschaft kann unter Beachtung Ihrer Standards Spenden für ihre eigenen 
Klimaschutzprojekte einwerben und kontrolliert diese Standards selbst.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne der Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

(2) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft 
erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden..

(5) Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der 
Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre 
eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurück.

(6) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke 
fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der 
Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten 
Sacheinlagen übersteigt, an die Loki Schmidt Stiftung, Hamburg, die es unmittelbar 



und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Sollte zum 
Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft die Loki Schmidt Stiftung nicht mehr 
bestehen oder das Restvermögen der Gesellschaft nicht übernehmen wollen oder 
können, fällt das Vermögen der Gesellschaft an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die Förderung gemeinnütziger Zwecke nach § 2 Abs. 1.

§ 4 Stammkapital, Stammeinlagen
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 (in Worten: 

fünfundzwanzigtausend Euro).
(2) Das Stammkapital ist in 500 Geschäftsanteile je € 50,00 (in Worten: fünfzig Euro) 

Nennbetrag eingeteilt. 499 Geschäftsanteile hält Till Mertens, Oering und ein 
Geschätsanteil hält Julian Regenstein.

§ 5 Dauer, Geschäftsjahr
(1) Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6 Organe
(1) Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschaftsversammlung (§ 9) und die 

Geschäftsführung (§ 7).
(2) Diese Organe erfüllen ihre jeweiligen Aufgaben entsprechend der Regelungen 

dieses Gesellschaftsvertrags. Sie können sich dabei gegenseitig beteiligen und 
nutzen dafür nach Möglichkeit geeignete Formate wie die zeitlich benachbarte 
Terminierung von Sitzungen oder die gegenseitige Unterrichtung über 
Tagesordnungen und Beschlüsse.

(3) Beschlüsse der Organe können auf Präsenzsitzungen oder im schriftlichen, 
fernschriftlichen, telefonischen oder elektronischen Verfahren, auf einer Telefon- 
oder Videokonferenz oder durch Nutzung sonstiger Medien, die auch kombiniert 
zum Einsatz kommen können, gefasst werden.

§ 7 Geschäftsführung
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
(2) Die Bestimmung der Anzahl der Geschäftsführer sowie ihre Berufung und 

Abberufung sowie der Abschluss, die Änderung und die Beendigung der 
Anstellungsverträge erfolgen durch die Gesellschafterversammlung. Die Vergütung 
der Geschäftsführer bestimmt der . Gesellschafter. Gesellschaftergeschäftsführer 
können nur aus wichtigem Grund abberufen werden. Bei Stimmengleichheit 
entscheiden die Stimmen der Gesellschaftergeschäftsführer. Bei der Berufung oder 
Abberufung von Gesellschaftergeschäftsführern sowie bei allen Angelegenheiten in 
eigener Sache sind die betroffenen Personen von der Stimmabgabe 
ausgeschlossen.

(3) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag, den Beschlüssen 
der Gesellschafter und gegebenenfalls einer von der Gesellschafterversammlung 
beschlossenen Geschäftsordnung zu führen. Unbeschadet ihrer Vertretungsmacht 
gegenüber Dritten sind die Geschäftsführer nur aufgrund gegenseitigen 
Einvernehmens zur Geschäftsführung befugt. Erzielen sie hinsichtlich einer 
Geschäftsführungsmaßnahme keine Einigung, holen sie die Entscheidung der 
Gesellschafterversammlung ein.



(4) Die Geschäftsführer bedürfen für alle Handlungen, die über den gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen, der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung.

(5) § 8 Vertretung
(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer 
gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem 
Prokuristen vertreten.

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern 
Einzelvertretungsbefugnis einräumen.

§ 9 Gesellschafterversammlung
(1) Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen; es 

genügt die Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind 
verpflichtet, auf Verlangen eines Gesellschafters unverzüglich eine 
Gesellschafterversammlung einzuberufen.

(2) Die Einberufung erfolgt in Textform an jeden Gesellschafter unter Angabe von Ort, 
Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen; bei 
Eilbedürftigkeit kann die Frist angemessen bis auf eine Woche verkürzt werden. Für
die Fristberechnung werden der Tag der Aufgabe zur Post oder des elektronischen 
Versands und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitgezählt.

(3) Die Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt oder mit 
Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter auch an anderen Orten und in 
anderen geeigneten Formen (siehe § 6 Abs. 3).

(4) Ein Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung nur durch einen 
anderen Gesellschafter oder einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Dritten vertreten lassen, der Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Rechtsanwalt
oder Steuerberater sein muss. Der Bevollmächtigte hat zu Beginn der 
Gesellschafterversammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Jeder 
Gesellschafter ist berechtigt, zu seiner Beratung einen beruflich zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Dritten hinzuzuziehen.

(5) Die Gesellschafterversammlung wählt den Versammlungsleiter. Erhält keiner der 
Gesellschafter die erforderliche Mehrheit, wird die Gesellschafterversammlung von 
dem anwesenden Gesellschafter mit der höchsten Beteiligung, bei 
Beteiligungsgleichheit von dem Gesellschafter (bzw. seinem Vertreter) mit dem 
höchsten Lebensalter geleitet.

(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter 
ordnungsgemäß geladen und mindestens die Hälfte des vorhandenen 
Stammkapitals in der Gesellschafterversammlung anwesend oder ordnungsgemäß 
vertreten ist. Ist eine Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist 
unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen.

(7) Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und keiner von ihnen der 
Beschlussfassung widerspricht, können Beschlüsse auch dann gefasst werden, 
wenn die für die Einberufung und Ankündigung geltenden gesetzlichen oder g
esellschaftsvertraglichen Vorschriften nicht eingehalten worden sind.

(8) Soweit über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung keine notarielle 
Niederschrift aufgenommen wird, ist über den Verlauf der Versammlung zu 
Beweiszwecken ein Protokoll anzufertigen, in welchem insbesondere Ort und Tag 
der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung sowie die 



Beschlüsse der Gesellschafter anzugeben sind. Die Niederschrift ist vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Jedem Gesellschafter ist eine Abschrift des 
Protokolls zu übersenden.

§ 10 Gesellschafterbeschlüsse
(1) Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit nicht dieser Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz eine andere 
Mehrheit vorsehen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen.
(2) Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je € 50,00 eines Geschäftsanteils 

gewähren eine Stimme.
(3) Soweit dieser Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften nichts 

anderes bestimmen, ist ein Gesellschafter nur dann, aber auch immer dann, von 
der Stimmabgabe ausgeschlossen, wenn darüber Beschluss zu fassen ist:

a) ob er zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist,
b) ob die Gesellschaft einen Anspruch gegen ihn geltend machen soll oder
c) ob sein Geschäftsanteil eingezogen werden soll.
(4) Der Versammlungsleiter hat nach jeder Beschlussfassung das Ergebnis 

festzustellen, den Beschluss zu verkünden und dies im Versammlungsprotokoll 
festzuhalten.

(5)  Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich  
in einem Protokoll nach § 9 Abs. 8 niedergelegt sind, das auch die Form der Sitzung
nach § 6 Abs. 3 sowie Art und Weise der einzelnen Stimmabgaben wiedergibt.

(6) Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Protokolls nach § 9 Abs. 8 angefochten werden.

§ 11 Leistungen an Gesellschafter
(1) Es ist der Gesellschaft untersagt, einem Gesellschafter oder einer diesem 

nahestehenden natürlichen oder juristischen Person Vorteile zu gewähren, die 
unabhängigen Dritten unter gleichen oder ähnlichen Umständen von einem 
pflichtgemäß handelnden ordentlichen Geschäftsführer nicht gewährt würden, die 
steuerlich als verdeckte Gewinnausschüttung anzusehen wären oder gegen § 30 
GmbHG verstoßen.

(2) Als Begünstigter im Sinne von Absatz 1 gilt derjenige, dem der Vorteil steuerlich 
zuzurechnen ist, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob dieser letztlich einem Dritten 
zugutegekommen ist, und wie sich der Begünstigte mit diesem auseinandersetzt. 
Falls und soweit aus rechtlichen Gründen kein Anspruch gegen den Begünstigten 
gegeben ist, richtet sich der Anspruch gegen den Gesellschafter, dem der 
Begünstigte nahesteht.

(3) Die Gesellschaft hat den ihr entstehenden Erstattungs- oder Ersatzanspruch in der 
Handelsbilanz für den Zeitraum, in dem der Anspruch entstanden ist – 
gegebenenfalls durch nachträgliche Bilanzberichtigung – zu aktivieren.

§ 12 Verfügung über Geschäftsanteile
(1) Die entgeltliche oder unentgeltliche Verfügung sowie die Belastung von 

Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsanteilen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Gesellschafter. Das gleiche gilt für die
Einräumung oder Änderung von Unterbeteiligungen sowie die Begründung oder 
Änderung von Treuhandverhältnissen.

(2) Voll eingezahlte Geschäftsanteile können zu einem Geschäftsanteil vereinigt 
werden. Die Vereinigung bedarf eines Gesellschafterbeschlusses und der 
Zustimmung der Inhaber der Geschäftsanteile, die zusammengelegt werden.



(3) Vor Abtretung eines Geschäftsanteils, gleich aus welchem Rechtsgrund, hat der 
abtretungswillige Gesellschafter den Geschäftsanteil zunächst den übrigen 
Gesellschaftern schriftlich als gemeinschaftlichen Anteil zum Kauf anzubieten. Die 
übrigen Gesellschafter oder einzelne von ihnen, mehrere im Verhältnis ihrer 
Geschäftsanteile, können innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung 
schriftlich verlangen, dass ihnen der Anteil als gemeinschaftlicher Anteil abgetreten 
wird.

(4) Üben die Gesellschafter ihr Ankaufsrecht nicht aus, so kann die Gesellschaft, 
vertreten durch die Gesellschafterversammlung, verlangen, dass der Anteil ganz 
oder geteilt an die Gesellschaft selbst oder an einen Dritten abgetreten wird.

(5) Üben weder die Gesellschafter noch die Gesellschaft ihr Ankaufsrecht bzw. ihr 
Drittbestimmungsrecht aus, so haben sie der dann erfolgenden Anteilsveräußerung 
zuzustimmen, sofern dem nicht wichtige, in der Person des Käufers liegende 
Gründe entgegenstehen.

(6) Als Gegenleistung ist der Wert des Anteils zu zahlen, wie er sich aus der 
Abfindungsregelung des § 19 dieses Gesellschaftsvertrages ergibt, und zwar Zug 
um Zug gegen die Abtretung.

§ 13 Einziehung von Geschäftsanteilen
(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen 

Gesellschafters jederzeit zulässig.
(2) Die Einziehung eines Geschäftsanteils ist auch ohne Zustimmung des betroffenen 

Gesellschafters zulässig, wenn
a) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet oder sonst in 
diesen vollstreckt wird, und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von drei 
Monaten seit Beginn dieser Maßnahme, spätestens jedoch bis zur Verwertung des 
Geschäftsanteils, aufgehoben wird;
b) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder der 
Gesellschafter die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu 
versichern hat;
c) in der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund vorliegt, der seinen Ausschluss 
rechtfertigt,
d) der Gesellschafter seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt,
e) beim Ableben eines Gesellschafters oder, im Falle einer juristischen Person, bei ihrer 
Auflösung.

Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die 
Einziehung auch zulässig, wenn die hier genannten Voraussetzungen nur in der 
Person eines Mitberechtigten vorliegen.

(3) Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erklärt. Sie bedarf eines 
Gesellschafterbeschlusses; der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht.

(4) Von dem Gesellschafterbeschluss an, der die Einziehung des Geschäftsanteils 
anordnet, ruht das Stimmrecht des betroffenen Gesellschafters.

(5) Mit der Wirksamkeit des Gesellschafterbeschlusses wird auch die Einziehung 
unmittelbar wirksam.

(6) Die Neubildung eines eingezogenen Geschäftsanteils ist zulässig. Sie erfolgt durch 
Gesellschafterbeschluss.

(7) Im Falle des Ablebens eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an 
die anderen Gesellschafter.



(8) § 14 Einziehungsvergütung
(1) Die Einziehung eines Geschäftsanteiles erfolgt gegen Vergütung. Die Höhe der 

Vergütung entspricht dem eingezahlten Kapitalanteil und einer zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens noch vorhandenen etwaig geleisteten Sacheinlage. Die Vorgaben 
des § 3 sind einzuhalten.

(2) Streitigkeiten über die Höhe der Einziehungsvergütung werden von einem durch 
das Institut der Wirtschaftsprüfer zu benennenden Wirtschaftsprüfer als 
Schiedsgutachter, der auch über die Kosten seiner Inanspruchnahme entsprechend
der Bestimmung der §§ 91 ff. ZPO zu befinden hat, für alle Beteiligten endgültig 
entschieden.

(3) Soweit und solange Zahlungen gegen § 30 Abs. 1 GmbHG verstoßen würden, wird 
die Zahlung der Hauptforderung gestundet und mit dem vereinbarten Zinssatz 
verzinst.

§ 15 Abtretungsverlangen statt Einziehung
(1) Soweit die Einziehung eines Geschäftsanteils zulässig ist, kann die 

Gesellschafterversammlung auch beschließen, dass der betroffene Gesellschafter 
seine Geschäftsanteile an die Gesellschaft, an die übrigen Gesellschafter 
entsprechend dem Verhältnis ihrer bisherigen Geschäftsanteile oder an einen zur 
Übernahme bereiten Dritten abzutreten hat, und zwar auch dergestalt, dass der 
Geschäftsanteil teilweise eingezogen wird und im Übrigen an die Gesellschaft oder 
den oder die von ihr bezeichneten Dritten abzutreten ist. § 17 GmbHG bleibt 
unberührt.

(2) Soweit die Gesellschaft statt der Einziehung des Geschäftsanteils dessen Abtretung
an sich oder eine von der Gesellschaft bezeichnete Person verlangt, gelten die 
Regelungen nach § 19 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Vergütung für den 
abzutretenden Geschäftsanteil von dem Erwerber des Geschäftsanteils geschuldet 
wird.

§ 16 Austritt
(1) Jeder Gesellschafter kann seinen Austritt aus der Gesellschaft erklären. Der Austritt

kann nur zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Er ist unter Einhaltung einer Frist
von sechs Monaten durch eingeschriebenen Brief oder gegen Quittung zu erklären.

(2) Der ausscheidende Gesellschafter ist nach Wahl der Gesellschaft verpflichtet, 
seinen Geschäftsanteil jeweils ganz oder zum Teil an die Gesellschaft selbst, an 
einen oder mehrere Gesellschafter oder an von der Gesellschaft zu benennende 
Dritte abzutreten oder die Einziehung zu dulden. Bis zum Ausscheiden kann er 
seine Gesellschafterrechte ausüben. Die verbleibenden Gesellschafter sind 
verpflichtet, bis zum Wirksamwerden des Austritts über die Einziehung oder 
Abtretungsverpflichtung Beschluss zu fassen.

(3) Als Gegenleistung ist der Wert des Anteils zu zahlen, wie er sich aus der 
Abfindungsregelung des § 19 dieses Gesellschaftsvertrages ergibt, und zwar Zug 
um Zug gegen Abtretung.

§ 17 Jahresabschluss, Gewinnverwendung
(1) Der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) für das 

vergangene Geschäftsjahr ist von den Geschäftsführern innerhalb der gesetzlichen 
Frist aufzustellen und – unabhängig davon, ob eine Prüfung gesetzlich 
vorgeschrieben ist – in jedem Fall dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. 
Über die Person des Abschlussprüfers entscheidet der Gesellschafter durch 
Beschluss.



(2) Die Geschäftsführer erstellen und veröffentlichen jährlich einen ausführlichen 
Jahresbericht über Aktivitäten der Gesellschaft des Vorjahres, der auch den 
detailliert ausgeführten Jahresabschluss enthält.

(3) Die Geschäftsführer haben dem  den Jahresabschluss und den Prüfungsbericht des
Abschlussprüfers unverzüglich nach Fertigstellung gemeinsam mit ihrem Vorschlag 
zur Gewinnverwendung vorzulegen.

(4) Der Gesellschafter hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung
des Bilanzergebnisses zu prüfen. Er beschließt innerhalb der gesetzlichen Frist 
über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Geschäftsführer 
und über die Verwendung des Ergebnisses. Der Gewinn der Gesellschaft verbleibt 
in der Gesellschaft zur Förderung ihres gemeinnützigen Gesellschaftszwecks.

§ 18 Öffnungsklausel
(1)  Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Gesellschafter, 

Geschäftsführer oder Gesellschaftergeschäftsführer vom Wettbewerbsverbot 
insgesamt oder beschränkt auf bestimmte Fälle oder Tätigkeiten befreit werden.

(2) Im Rahmen des durch den Gesellschafterbeschluss bestimmten Umfangs der 
Befreiung sind sie berechtigt, unmittelbar oder mittelbar, im eigenen oder fremden 
Namen, für eigene oder fremde Rechnung mit der Gesellschaft in Wettbewerb zu 
treten, für Konkurrenzunternehmen tätig zu sein oder sich an solchen zu beteiligen, 
sei es direkt oder durch eine Mittelsperson.

§ 19 Geheimhaltung
Die Gesellschafter sind verpflichtet, gegenüber Dritten über alle Angelegenheiten 
der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen strengstes 
Stillschweigen zu bewahren, soweit sie nicht aufgrund zwingender gesetzlicher 
Vorschriften zur Offenbarung verpflichtet sind. Diese Geheimhaltungspflicht besteht 
auch nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft fort.

§ 20 Schlussbestimmungen
(1) Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur 

im elektronischen Bundesanzeiger.
(2) Vereinbarungen der Gesellschafter im Hinblick auf das Gesellschaftsverhältnis 

bedürfen der Schriftform, soweit nicht notarielle Form vorgeschrieben ist.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren,
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung und insbesondere ihrer 
wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer Lücke ist diejenige Bestimmung 
zu vereinbaren, die nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden 
wäre, hätte man diesen Punkt vorher bedacht.


	§ 1 Firma, Sitz

